
Förderkreis der Volksschule Bayerisches Vogtland 
  

§ 1 
Name und Sitz 

Der Name des Vereins lautet: Förderkreis der Volksschule Bayerisches Vogtland. Nach Eintragung in 
das Vereinsregister führt er den Zusatz „e.V.“. Der Sitz des Vereins ist Feilitzsch. Der Verein verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “steuerbegünstigte 
Zwecke” der Abgabenordnung. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 
Zweck des Vereins 

Zweck des Vereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung und die tatkräftige Unterstützung der 
Volksschule Bayerisches Vogtland bei der Erfüllung ihrer Aufgaben durch Bereitstellen von Mitteln, die 
im weitesten Sinn der Verwirklichung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages dienen sollen. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

a. Beschaffung von Unterrichtsmitteln, die schulischen Zwecken dienen, aber aus den 
regulären Etatmitteln nicht finanziert werden können.  

b. Bereitstellung einmaliger Beihilfen für bedürftige Schüler, insbesondere anlässlich von 
Klassenfahrten. 

c. Bereitstellung von Sach- oder Geldprämien für besonders gute schulische Leistungen. 
d. Bereitstellung von Spielgeräten und Sportgegenständen. 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
  

§ 3 
Mittel des Vereins 

Die Mittel des Vereins werden durch Spenden und die Schulbewirtung bei Veranstaltungen aufge-
bracht. Eine Beitragspflicht besteht nicht. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwe-
cke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Über 
Einnahmen und Ausgaben sind unter Beachtung der §§ 140ff der Abgabenordnung ordnungsgemäße 
Aufzeichnungen zu führen. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch verhältnis-
mäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

§ 4 
Auflösung 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zwecke einberufenen Mitgliederversammlung 
mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. Bei Auflösung 
oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Ver-
eins dem für die Volksschule Bayerisches Vogtland zuständigen Sachaufwandsträger zu, der es un-
mittelbar und ausschließlich für den gemeinnützigen Zweck der Förderung von Bildung und Erziehung 
zu verwenden hat. 

§ 5 
Mitgliedschaft 

Mitglied kann jede natürliche Person werden. Die Mitgliedschaft kann schriftlich beim Vorstand erklärt 
werden. Die Mitgliedschaft endet mit Schulaustritt des letzten Kindes aus der VSBV Feilitzsch, auf 
besonderen Wunsch kann die Mitgliedschaft weiter bestehen. Der Austritt kann auch schriftlich ge-
genüber dem Vorstand zum Schluss des Geschäftsjahres erklärt werden. 
 



  

§ 6 
Vorstand und sonstige Funktionsträger 

Der Vorstand des Vereins im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter. Beide Vorstandsmitglieder sind je allein zur Vertretung des Vereins berechtigt. Im Innenver-
hältnis wird hierzu bestimmt, dass der stellvertretende Vorsitzende nur dann tätig werden soll, wenn 
der Vorsitzende des Vorstandes verhindert ist. Weitere Funktionsträger innerhalb des Vereins sind der 
Kassier und der Schriftführer. Beide können den Verein nach außen nicht vertreten. Vorstand und 
sonstige Funktionsträger sind in der Mitgliederversammlung zu wählen. 

 
§ 7 

Ausschuss 

Der Ausschuss des Vereins besteht aus dem Vorstand, dessen Stellvertreter, den in § 6 genannten 
sonstigen Funktionsträgern sowie 6 Beisitzern und zwei Kassenrevisoren, die an den Ausschusssit-
zungen teilnehmen dürfen. Der Ausschuss ist zuständig für alle den Verein betreffenden Fragen. Der 
Ausschuss entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Befasste Beschlüsse sind schriftlich aufzu-
zeichnen und vom Vorsitzenden - bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden - zu 
unterzeichnen. Ausschusssitzungen werden bei Bedarf vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter 
durch Rundschreiben unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von 8 Tagen einberufen. Die 6 
Beisitzer sind in der Mitgliederversammlung zu wählen. 
  

§ 8 
Mitgliederversammlung 

Mitgliederversammlungen werden bei Bedarf vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter schriftlich 
mit einer Frist von acht Tagen unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Eine Einberufung hat auch 
dann zu erfolgen, wenn ein Viertel der Vereinsmitglieder dies verlangen. Die Mitgliederversammlung 
entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Gefasste Beschlüsse sind schriftlich aufzuzeichnen und 
vom Vorsitzenden - bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden - zu unterzeichnen. 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind auch dann gültig, wenn alle Mitglieder auf Ladungsfristen 
verzichten und sich mit der sofortigen Beschlussfassung einverstanden erklären. 

§ 9 
Eintragung in das Vereinsregister 

Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
 
 

Vorstehende Satzungsneufassung wurde in der Mitgliederversammlung des Förderkreises der Volks-
schule Bayerisches Vogtland vom 29. Januar 2009 einstimmig beschlossen. 

 

Feilitzsch, den 29. Januar 2009 

 

(Markus Kofer, 1. Vorsitzender) 

  


